
Struktur der Pflichtversicherten 2008
In Tsd. und in %; am Jahresende

Altersteilzeit-Beschäftigte
532,8 Tsd.:1,7%

Beschäftigte
26.472 Tsd.: 82,5% Selbstständige insgesamt

259,4 Tsd.: 0,8%

Wehr- und Zivildienstleistende
105,4 Tsd.: 0,3%

Leistungsempfänger nach dem 
SGB III/SGB II

4.334,0 Tsd.: 13,5%

freiwillig Versicherte
366,3 Tsd.: 1,1%

Pflegepersonen
290,4 Tsd.: 0,9%
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Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund (2010), Rentenversicherung in Zeitreihen, Berlin
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Struktur der Pflichtversicherten 2008 

Bei den Pflichtversicherten in der Gesetzlichen Rentenversicherung handelt es sich weit überwiegend (am Jahresende 2008 zu 82,5%) um ab-
hängig Beschäftigte, denn alle Arbeiter und Angestellten sind in der GRV pflichtversichert. Ausgenommen sind die geringfügig Beschäftigten. Und 
für die Beamten gibt es eine eigenständige Altersversorgung. Auch Freiberufler und Selbstständige sind, bis auf einige Ausnahmen (z.B. Hand-
werker), nicht pflichtversichert.  

Von größerer Bedeutung im Kreis der Pflichtversicherten sind die Arbeitslosen, die Leistungen nach dem SGB III oder nach dem SGB II empfan-
gen und für die Bundesagentur für Arbeit (SGBIII: Empfänger von Arbeitslosengeld I) oder der Bund (SGB II: Empfänger von Arbeitslosengeld II) 
Beiträge entrichten.  

 

Methodische Anmerkungen 

Die Daten entstammen aus der Versichertenstatistik der Deutschen Rentenversicherung. Nicht berücksichtig sind bei dieser Darstellung die ge-
ringfügig Beschäftigten ohne Verzicht auf die Versicherungsfreiheit. 
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